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Unser bei Kunden beliebtester Qualitäts-Berufshaftpflichtversicherer bietet folgenden auszugsweisen Leistungskatalog: 
 
 
 
 

Checkliste - Vergleich einer Berufshaftpflichtversicherung (wichtige Punkte) 
Unsere  
Offerte 

Fremde  
Offerte 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht bei Personen- und Sachschäden sowie Vermögens-
schäden die verursacht werden 
 
-  aus beruflicher Tätigkeit im Inland 
 
   und darüber hinaus auch:  
  
-  aus gelegentlicher beruflicher Tätigkeit im europäischen Ausland !!! (ohne dortigen Praxisbetrieb) 
-  aus Erste-Hilfe-Leistungen im In- und Ausland 
-  aus Dozententätigkeit im Inland (auch auch gelegentlicher im Ausland) 

 ? 

Alle zulässigen Therapiearten und Behandlungen sind pauschal mitversichert.  ? 
Pauschal versichert sind alle beruflichen Tätigkeiten und Behandlungen, die der Versicherungs-
nehmer und seine angestellten Mitarbeiter aufgrund der Aus- und (auch späteren) Fortbildung vorneh-
men dürfen, sofern dem keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie behördlichen Auflagen oder 
Verbote entgegenstehen. Hierzu zählt dann z.B. für Heilpraktiker auch die Chiropraktik, Osteopathie, 
Akupunktur oder Neuraltherapie (im für Heilpraktiker erlaubten Rahmen). Dies gilt auch für Tätigkeiten 
und Behandlungen, die ohne ausdrückliche ärztliche Verordnung durchgeführt werden (maßgeblich 
z.B. für Physiotherapeuten oder Podologen). 

 ? 

Keine für Heilpraktiker für Psychotherapie und im Bereich der Hypnose ungünstigen Bestimmungen  ? 

Einer der Marktführer mit jahrzehntelanger Erfahrung und unbürokratischem Service  ? 
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für das Heilwesen  enthalten die Empfehlungen 
des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (www.gdv.de)    ? 

Wahlweise Versicherungssummen:  
3 oder 5 Mio. Euro pauschal für Personen-/Sachschäden, 100.000,-- € Vermögensschäden   ? 

Versichert ist die Beschäftigung von allen angestellten Therapeuten und sonstigem Personal - ein-
schließlich deren persönlichen gesetzlichen Haftpflicht    ? 

Beschäftigung eines vorübergehenden Vertreters (ohne dessen persönliche gesetzliche Haftpflicht) 
und die Vertretung eines vorübergehend verhinderten Berufskollegen (z.B. wegen bei Urlaub, 
Krankheit, Geschäftsreisen, Teilnahme an Messen und Kongressen) 

 ? 

Abhandenkommen von beruflichen Türschlüsseln und Codekarten Dritter (SB 100 € je Schadenfall) bis 50.000 € ? 

Dozententätigkeit im Inland und gelegentliche Dozententätigkeit im Ausland   ? 

Durchführung von eigenen Schulungsveranstaltungen in eigenen und/oder fremden Räumen  ? 

Erweiterter beruflicher Strafrechtsschutz (ohne Anrechnung auf Versicherungssumme)  ? 

Entwendung und Abhandenkommen von eingebrachten Sachen der Patienten, Ihrer Begleiter und 
Besucher (bis 50.000 EUR) und sogar von Wertsachen (bis 2.000 EUR)  ? 

Schäden an zu beruflichen Zwecken geliehenen/gemieteten Sachen  (Selbstbehalt 250,- EUR je Schaden)  ? 

Geschäftsreisen, Teilnahme an Schulungskursen, Symposien, Kongressen, Ausstellungen, Messen  ? 

Berufsausübung anlässlich von Hausbesuchen, beruflichen Veranstaltungen und Fortbildungen  ? 

Beschädigung an allen gemieteten Praxisräumen durch Brand / Explosion, Leistungswasser (außer 
Glasschäden) 

bis 3 oder  
5 Mio. €  ? 

Beschädigung an allen gemieteten Praxisräumen durch andere Ursachen (außer Glasschäden) bis 300.000 €  
Schäden an Räumlichkeiten und deren Ausstattung, die anlässlich von Dienst- und Geschäftsrei-
sen gemietet werden 

bis 50.000 € ? 

Inkl. Haus-/Grundbesitzerhaftpflicht für alle Praxen (Betriebsstättenhaftpflicht) z.B. Patient bzw. 
Besucher fällt wegen Glätte hin, weil im Winter nicht ausreichend geräumt/gestreut wurde  ? 

Bauherrenhaftpflichtversicherung (z.B. bei Praxisumbauten oder Praxisrenovierung)  ? 
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Tätigkeitsschäden bis 100.000,- €. Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen, an denen 
gewollt im Rahmen der beruflichen Tätigkeit gearbeitet wird. (Selbstbehalt 250,- EUR je Schaden)  ? 

Einsatz von Kleintieren (auch Hunden) zu Therapiezwecken einschließlich Tierhüterrisiko  ? 

Vertraglich übernommene Haftpflicht (im festgelegten Umfang)  ? 

Gutachten und ähnliche Berichte/Bescheinigungen (im Rahmen der versicherten Vermögensschäden) bis 100.000 € ? 

Verwendung von allen zur Behandlung notwendigen Apparaten/Geräten samt Strahlenrisiken   ? 

Besitz und Verwendung von allen Sonnenbänken, sonstigen Kneippständen, Tauch-/ Bewegungs- und 
Schwimmbecken sowie Saunabädern  ? 

Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Tätigkeiten, die dem bisher versicherten Beruf nicht 
eigen und ihm zuzurechnen sind (bis zur Höhe der Versicherungssumme)  ? 

Internetrisiko (z.B. versenden von virenverseuchten E-Mails oder Datenaustausch) und der Verlet-
zung von Persönlichkeits- und Namensrechten (immaterielle Schäden)  ? 

Nachhaftungszeitraum bei Beendigung der Tätigkeit und Kündigung des Vertrages (5 Jahre)  ? 

Vermögensschäden aus der Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)  ? 

Umwelthaftpflicht-Basisversicherung und Umwelthaftpflicht-Basisversicherung  ? 

Sachschäden durch Abwässer aus der Praxis  ? 

Mitversicherung von Faltenunterspritzungen gegen geringen Zuschlag für Heilpraktiker möglich  ? 

Mitversicherung von Permanent-Make-up möglich (Kosmetiker)  ? 

Nachlass 10 % auf Gesamtbeitrag bei Abschluss z.B. einer weiteren Praxisinhalts-/Glasversicherung  ? 

Nachlass 20 % für Apparate-/Praxisgemeinschaften/Gemeinschaftspraxen/Partnerschaften   ? 

Eine vollwertige Privathaftpflichtversicherung und / oder Hundehalterhaftpflichtversicherung kann 
zu Sonderkonditionen mitversichert werden (kein Selbstbehalt so wie die Berufshaftpflichtversicherung)   ? 

                                                                                                                                                                                                         =  mitversichert 

 
Die Leistungen sind verkürzt wiedergegeben. Maßgebend ist der jeweilige Wortlaut der gedruckten Versicherungsbedingungen.
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